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1. Maßnahmensteckbriefe 

1.1 Einführende Hinweise 

Im Zuge der Biotopverbundplanung Waldkirchs wurden für die Biotope Maßnahmen geplant, welche als 

prioritär erachtet werden und für die noch keine anderen Maßnahmenplanungen vorliegen.  

Die Steckbriefe sind wie folgt aufgebaut: im ersten Teil werden die Beschreibung, Zielsetzung, Bedeutung 

und Flächenverortung jeder Maßnahme dargestellt. Im zweiten Teil erfolgt eine konkretisierende Darstel-

lung einer Beispielfläche mit Beschreibung, Lage, Größe und spezifischen Maßnahmenanpassungen.  

Für folgende Bereiche wurden keine Maßnahmensteckbriefe angelegt, da sie bereits einer Maßnahmen-

planung unterliegen. Die Kernflächen und Trittsteine innerhalb dieser Bereiche erhalten im Maßnah-

ƳŜƴǎƘŀǇŜ ǳƴǘŜǊ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α{ǘŜŎƪōǊƛŜŦά Řŀǎ YǸǊȊŜƭ αффάΦ 

¶ Die Elz unterliegt der Wasserrahmenrichtlinie. Maßnahmen zur Renaturierung sind in den kommen-

den Jahren geplant. 

¶ Der Kandel wird durch den Natura-2000-aŀƴŀƎŜƳŜƴǘǇƭŀƴ αYŀƴŘŜƭǿŀƭŘΣ wƻǖƪƻǇŦ ǳƴŘ ½ŀǊǘŜƴŜǊ .Ŝπ

ŎƪŜƴά ōŜǇƭŀƴǘΦ 

¶ Für den Wegelbach und den Dettenbach wurde bereits ein Gewässerentwicklungsplan erstellt. Für 

Maßnahmen wird darauf verwiesen. 

¶ Für einen Großteil der mageren Wiesen existieren bereits Verträge der Landschaftspflegerichtlinien 

(LPR), die eine bestimmte Bewirtschaftung der Flächen regeln. Sofern sich an dieser Bewirtschaf-

tung nichts ändern soll, wurde für diese Fläche ebenfalls das Kürzel 99 verwendet. 

1.2 Förderung und Entwicklung von Trockenmauern  

Maßnahmenblatt T1 Förderung und Entwicklung von Trockenmauern 

Vorhaben: Biotopverbundplanung  Darstellung im Maßnahmenplan AST Trocken: T1 

Darstellung im Plan:  

T1.0: Erhaltung und Dauerpflege der Trockenmauer 

T1.1: Freilegung von Trockenmauern  

T1.2: Renovierung von Trockenmauern 

T1.3: Neuanlage von Trockenmauern 

Nummerierung gemäß Breunig (2018) [29.00] 

Flächenbeschreibung Auf Grund der starken Hangneigung einzelner Flächen in Waldkirch wurden Tro-

ckenmauern zur Hangsicherung angelegt. Diese sind häufig zugewachsen oder 

verfugt.  
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Maßnahmenblatt T1 Förderung und Entwicklung von Trockenmauern 

 

Abbildung 1: Trockenmauer im Suggental 

 

Abbildung 2: zugewucherte Trockenmauer 
im Weinberg 

Bedeutung Die Trockenmauern bieten einen stark besonnten Lebensraum, welcher sich ins-

besondere für Reptilien eignet, die von der Kombination aus Besonnungsplätzen 

und Versteckmöglichkeiten profitieren. Aber auch Heuschrecken und Wildbie-

nen finden an den Trockenmauern mit den zahlreichen Fugen und dem kargen 

Bewuchs geeignete Lebensräume. Durch die linienhafte Struktur eignen sich 

Trockenmauern als biotopvernetzende Elemente. 

Zielsetzung Freilegung, Sanierung, Entwicklung und Vernetzung von Trockenmauern  

Lage im FPBV Der Weinberg Buchholz liegt im Westen der Gemeinde. Die Trockenmauern fin-

den sich am südlichen, d.h. unteren Hangbereich des Weinbergs. 

Im Suggental liegen die Trockenmauern auf der südexponierten Hangseite, vor-

wiegend im Osten des Tals. 

Zielarten Schlingnatter, Brauner Feuerfalter 

Maßnahmen (Nummerierung siehe Arbeitshilfe Maßnahmenempfehlung Offenland): 

 

Neuanlage oder Entwicklung einschließlich Freistellung von Trockenmauern in Bereichen hohen Poten-

zials zur Förderung v. a. spezialisierter Landesarten des Zielartenkonzeptes oder sonstiger gefährdeter 

Arten besonderer regionaler oder naturräumlicher Bedeutung (5.6.2) 

Trockenmauern als vielfältiger Lebensraum für wärmeliebende Arten, sollten erhalten, optimiert und 

untereinander vernetzt werden. Es existieren zwei Schwerpunktbereiche mit Vorkommen von Trocken-

mauern: Buchholzer Weinberg und Suggental.  

Maßnahmenkürzel T1.0: Erhaltung und Pflege von Trockenmauern  

Langfristig ist sicherzustellen, dass die Trockenmauern jährlich geprüft und gegebenenfalls gemäht oder 

freigeschnitten werden (Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg und Staatliche Naturschutzver-

waltung Baden-Württemberg 2018). 

Maßnahmenkürzel T1.1: Freilegung von Trockenmauern  
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Maßnahmenblatt T1 Förderung und Entwicklung von Trockenmauern 

Bestehende Trockenmauern sind häufig zugewuchert und müssen freigelegt werden.  

Maßnahmenkürzel T1.2: Renovierung von Trockenmauern 

In Teilen sind vorhandene Trockenmauern auch eingefallen und müssen saniert werden. Des Weiteren 

finden sich stark verfugte Trockenmauern, welche so erneuert werden sollten, dass sie Spalten und Risse 

als Versteckmöglichkeiten bieten. Bei den Sanierungsarbeiten ist sicherzustellen, dass immer ein Teil der 

bestehenden Mauer erhalten bleibt, um Rückzugsmöglichkeiten zu bieten.  

Maßnahmenkürzel T1.3: Neuanlage von Trockenmauern  

Um das Habitatangebot zu vergrößern, sollten weitere Mauern im näheren Umkreis bereits existierender 

Mauern gebaut werden. Außerdem ist der Bau neuer Trockenmauern zwischen bestehenden Trocken-

habitaten als Trittstein sinnvoll. In Suggental finden sich häufig Trockenmauern entlang von südexponier-

ten Waldrändern. Eine Ausweitung dieser Trockenmauer ist ein sinnvolles Instrument zur Biotopvernet-

zung. 

Herstellung 

Für die Herstellung einer Trockenmauer werden naturraumtypische Natursteine verwendet. Um offene 

Fugen zu erhalten ist auf die Verwendung von Mörtel oder Beton zu verzichten und lediglich Erde oder 

Lehm zu verwendet. Für eine ausreichende Stabilität ist ein Fundament und eine Hintermauerung not-

wendig.  

 

Abbildung 3:  Satellitenbild der Weinberge bei Buchholz, gelb dargestellt sind Trockenmauern, rot 
Böschungen, rosa Felsen, orange brachgefallene Weinberge. 
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Maßnahmenblatt T1 Förderung und Entwicklung von Trockenmauern 

 

Abbildung 4: Vernetzung Suggental zwischen Trockenmauern und trockenen Waldrändern 

Zielkonflikte Landwirtschaftliche Nutzung 

Priorität Mittel  

Fördermöglichkeiten:  χÖkokonto (nach BauGB/NatSchG)  

 δLandschaftspflegerichtlinie (LPR) 

 δFAKT II 

 δÖkoregelungen (ÖR) 

 δFörderung Baumschnitt Streuobst 

RδP BW: Förderrichtlinie Wasser-

wirtschaft 2015 (FrWw2015): Förde-

rung Wasserbau und Gewässeröko-

logie 

Übergeordnete Pla-

nungen 

- 

Beispiel-Fläche  Trockenmauer im Buchholzer Weinberg am Fohrenbühl 

Flächenbeschreibung  Am Südostende des Weinbergs Buchholz befindet sich eine auf ihrer gesamten 

Länge zugewucherte Trockenmauer, die freigelegt werden soll, um eine Funk-

tion für sonnenliebenden Tierarten zu bieten.  
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Maßnahmenblatt T1 Förderung und Entwicklung von Trockenmauern 

 

Abbildung 5: zugewucherte Trockenmauer 

 

 

Abbildung 6: Lage der Trockenmauer (T1.1) 

Gemarkung Buchholz 

Flurstücksnummer 590, 591 

Flächengröße 40 m² 

Eigentumsverhält-

nisse 

privat 

Aktuelle Funktion im 

landesweiten Bio-

topverbund gemäß 

Bestandskarte  

 χKernfläche  

 δTrittstein  

 δMaßnahmenfläche (weder Kernfläche, noch Trittstein) 

Schutzstatus  δFFH-Gebiet  

 δVogelschutzgebiet  

 δWasserschutzgebiet  

 δNaturschutzgebiet  

 δLandschaftsschutzgebiet  

 δWaldschutzgebiet  

 δNaturdenkmal  

 δgesetzlich geschütztes Biotop (§ 30 

BNatSchG)  

 δWaldbiotop (§ 30a LWaldG) 
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1.3 Förderung von Rebbrachen 

Maßnahmenblatt T2 Förderung von Rebbrachen 

Vorhaben: Biotopverbundplanung  Darstellung im Maßnahmenplan AST Trocken: T2 

Nummerierung gemäß Breunig (2018) [09.00] 

Flächenbeschreibung Im Westen der Gemeinde Waldkirch im Ortsteil Buchholz befinden sich südex-

ponierte Weinberge. Während die landwirtschaftliche Nutzung im oberen Teil 

des Hangs intensiv ist, finden sich unterhalb auf Grund der starken Hangneigung 

verstreute Weinbergsbrachen zwischen Rebparzellen (Abbildung 8).  

 

Abbildung 7: Rebbrache mit entfernten Reben 

 

Abbildung 8: Brachgefallene Rebparzelle 
mit bereits entfernten Reben in den Weinber-
gen in Buchholz. 

Bedeutung Die Weinberge im Ortsteil Buchholz stellen einen wertgebenden Lebensraumtyp 

in der Gemeinde Waldkirch dar. Da die intensive landwirtschaftliche Nutzung 

dominiert, ist es besonders wichtig, die verbliebenen hochwertigen Habitate 

zwischen den Rebflächen zu verbinden und eine Vernetzung zu gewährleisten. 

Der Lebensraum ist insbesondere für die Zielart Zaunammer, welche nur in den 

Buchholzer Weinbergen nachgewiesen wurde, essenziell. Die vom Aussterben 

bedrohte Art besiedelt häufig extensiv bewirtschaftete Weinberge mit einer 

großen Vorliebe für sonnenexponierte Hänge mit eingestreuten alten Obstbäu-

men, Sträuchern und Gestrüppgruppen (Hölzinger 1997). Von strukturreichen 

extensiven Weinbergen mit Brachflächen und Streuobstwiesen profitieren au-

ßerdem Neuntöter, Schwarzkehlchen, Wendehals und Zippammer.  

Zielsetzung Förderung von alternierenden Rebbrachen 

Lage im FPBV Der Weinberg liegt im Westen der Gemeinde und gehört zum Ortsteil Buchholz. 

Zielarten Neuntöter, Schwarzkehlchen, Wendehals, Zaunammer, Zippammer, Kleines 

Fünffleck-Widderchen, Thymian-Widderchen, Ampfer-Grünwidderchen, 

Komma-Dickkopffalter, Brauner Feuerfalter, Großer Perlmutterfalter, Grüner 

Zipfelfalter 
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Maßnahmenblatt T2 Förderung von Rebbrachen 

Maßnahmen (Nummerierung siehe Arbeitshilfe Maßnahmenempfehlung Offenland): 

 

Erhöhung des Anteils von dauerhaft Gehölz freien Acker- und Rebbrachen (1.2.3) 

In trockenen Hanglagen des Weinbergs besteht die Möglichkeit artenreiche Magerrasen oder Ruderal-

vegetationen durch die gezielte Förderung von Rebbrachen zu entwickeln. Besonnte Magerrasen fördern 

wärmeliebende Arten wie die Schlingnatter, den Braunen Feuerfalter, den Grünen Zipfelfalter, die Zipp- 

und Zaunammer und verschiedene Widderchenarten. Die Maßnahme sollte idealerweise an Hängen mit 

großer Steigung umgesetzt werden, da solche Flächen wirtschaftlich in der Regel am wenigsten rentabel 

sind und aufgrund der Exposition und dem Nährstoffaustrag durch Oberflächenabfluss eine sehr gute 

Ausgangssituation für die Entwicklung trockener Magerrasen bieten. Für eine konfliktarme Umsetzung 

wird empfohlen, die Maßnahme auf aktuell unbewirtschafteten Rebparzellen umzusetzen (Bayerische 

Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) 2022).  

Herstellung und Pflege: 

Für die Herstellung sind alte Rebpflanzen zu entfernen. Die Fläche ist anschließend mit einer artenreichen 

Saatgutmischung aus regionaler Herkunft anzusäen oder ist sich selbst zu überlassen. Um eine Verbu-

schung der Rebfläche zu verhindern, muss diese ein bis zwei Mal im Jahr gemäht werden und das Mahd-

gut abgetragen werden. Auf wüchsigen Standorten wird eine zweimalige Mahd empfohlen, auf mageren 

Standorten ist eine Mahd ausreichend. Der erste Schnitt sollte zwischen dem 15.06. und 01.07. erfolgen. 

Idealerweise wird die Fläche abschnittsweise an zwei mindestens 14 Tage auseinanderliegenden Termi-

nen gemäht, sodass Rückzugsmöglichkeiten für Kleinsttiere verbleiben. Der Erhalt von Altgrasstreifen, 

die nur alle 2-4 Jahre abschnittsweise gemäht werden, sollte auf 10% der Fläche umgesetzt werden. 

 

Abbildung 9:  Satellitenbild der Weinberge bei Buchholz, gelb dargestellt sind Trockenmauern, rot 
Böschungen, rosa Felsen, grün Streuobstwiesen, hellgrün brachgefallene Weinberge. 

Zielkonflikte Landwirtschaftliche Nutzung 

Priorität Hoch 

Fördermöglichkeiten  χÖkokonto (nach BauGB/NatSchG)  

 δLandschaftspflegerichtlinie (LPR) 

 δFAKT II 

 δÖkoregelungen (ÖR) 

 δFörderung Baumschnitt Streuobst 

RδP BW: Förderrichtlinie Wasser-

wirtschaft 2015 (FrWw2015): 
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Maßnahmenblatt T2 Förderung von Rebbrachen 

Förderung Wasserbau und Gewäs-

serökologie 

Übergeordnete Pla-

nungen 

- 

Beispiel-Fläche  Rebbrache im Westen des Fohrenbühl 

Flächenbeschreibung  Die Fläche befindet sich im Osten des Buchholzer Weinbergs. Es handelt sich um 

eine Brachfläche ohne Reben mit spärlichem artenarmen Grasbewuchs.  

 

Abbildung 10: Rebbrache mit Grasbewuchs 
nach Entfernung der Reben 

 

Abbildung 11: Lage der Fläche (T2) innerhalb 
Flurstück 1053/2 

Gemarkung Buchholz 

Flurstücksnummer 1053/2 

Flächengröße 1.360 m² 

Eigentumsverhält-

nisse 

kommunal 

Aktuelle Funktion im 

landesweiten Bio-

topverbund gemäß 

Bestandskarte  

 δKernfläche  

 χTrittstein  

 δMaßnahmenfläche (weder Kernfläche, noch Trittstein) 

Schutzstatus  δFFH-Gebiet  

 δVogelschutzgebiet  

 δWasserschutzgebiet  

 δNaturschutzgebiet  

 δLandschaftsschutzgebiet  

 δWaldschutzgebiet  

 δNaturdenkmal  

 δgesetzlich geschütztes Biotop (§ 30 

BNatSchG)  

 δWaldbiotop (§ 30a LWaldG) 
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1.4 Aufwertung und Pflege von Magerrasen 

Maßnahmenblatt T3 Aufwertung und Pflege von Magerrasen 

Vorhaben: Biotopverbundplanung  Darstellung im Maßnahmenplan AST Trocken: T3 

Weitere Flächen südlich von Waldrändern (Maßnahmen-

fläche T6) 

Flächenbeschrei-

bung 

Magerrasen sind in Waldkirch nur in sehr begrenztem Umfang vorhanden. Der 

Kandel beherbergt sehr gut ausgebildete Borstgrasrasen, im Kohlenbachtal fin-

den sich einige Magerrasen bodensaurer Standorte mit Thymian und Blutwurz 

an sehr kargen südexponierten Hängen oder Böschungen.  

Des Weiteren finden sich an den Hochwasserdämmen der Elz Magerrasen mit 

Zypressenwolfsmilch und Pyrenäen-Sumpfkresse.  

 

Abbildung 12: Magerrasen-Böschung an der Elz 

 

Abbildung 13: Weide im Kohlenbachtal mit 
Magerrasenböschungen 

Bedeutung Lückige Magerrasen bieten einen wertvollen Lebensraum für zahlreiche Insek-

tenarten.  

Zielsetzung Die bestehenden Magerrasen sollen ausgeweitet und erhalten werden. Des Wei-

teren wird angestrebt, südexponierte Korridore entlang von Waldrändern so 

auszumagern, dass sich das Arteninventar eines Magerrasens entwickeln kann. 

Sofern die Flächen von Gehölzsukzession betroffen sind, wird diese auf den 

Stock gesetzt und verdrängt. Einzelgehölze können für die Strukturvielfalt erhal-

ten bleiben 

Lage im FPBV Kohlenbachtal, Elzdämme, Kandelgipfel 

Zielarten Warzenbeißer, Komma-Dickkopffalter, Thymian-Widderchen, Italienische 

Schönschrecke, Buntbäuchiger Grashüpfer, Grüner Zipfelfalter, Wendehals 

Maßnahmenbeschreibung 

1.2.1 Förderung und Entwicklung von artenreichem Extensivgrünland/ Magerrasen 

Herstellung 
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Maßnahmenblatt T3 Aufwertung und Pflege von Magerrasen 

Eine Entwicklung und Förderung von Magerrasen ist auf sehr nährstoffarmen Standorten möglich, die 

nicht gedüngt werden. Zur Etablierung auf sehr nährstoffreichen Standorten ist eine Abtragung des 

Oberbodens mit anschließender Ansaat mit Wiesendrusch notwendig. Daraufhin bzw. bei weniger nähr-

stoffreichen Standorten ist eine 2-schürige Mahd mit Abräumen durchzuführen, bis sich der Zielzustand 

eingestellt hat.  

Bei verbrachten ehemaligen Magerrasen: Beseitigung von Sukzession im Winterhalbjahr; Belassen von 

Einzelgehölzen und Gruppen für die Strukturvielfalt 

 

Vorzugsweise:  

1. extensive Beweidung fortsetzen oder einführen, wo möglich.  

2. i.d.R. ein Weidegang pro Jahr, in wüchsigen Beständen zwei Weidegänge pro Jahr 

3. Jahreszeitlicher Wechsel der Beweidung (mal früher, mal später im Jahr), bei starker Vergrasung 
frühere Weidegänge (Mai); 

4. Überweidung vermeiden: rechtzeitige Herunternahme der Weidetiere 

5. Belassen von unbeweideten Teilbereichen (10 %) als Rückzugshabitate, diese Flächen rotieren.  

Alternativ: 

1. Einschürige Mahd mit Abräumen 

2. im Spätsommer oder Herbst  

3. Belassen von 10% ungemähter Bereiche, jedesmal in anderen Teilbereichen des Bestandes 

4. bei starker Vergrasung alle 3-5 Jahre Schnitte früher im Jahr einschieben (z.B. im Mai) 

5. bei stärkerem Wiederaustrieb von Gehölzen diese gezielt im Sommer ausmähen 
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Maßnahmenblatt T3 Aufwertung und Pflege von Magerrasen 

 

Abbildung 14:  Magerrasen im Übental in orange und deren Verbundachsen in Rot 

Zielkonflikte Landwirtschaftliche Nutzungskonflikte 

Priorität hoch 

Fördermöglichkeiten  χÖkokonto (nach BauGB/NatSchG) 
1 

 χLandschaftspflegerichtlinie (LPR) 

 χFAKT II 

 δÖkoregelungen (ÖR) 

 δFörderung Baumschnitt Streuobst 

Übergeordnete Pla-

nungen 

Zum Teil bereits existierende LPR-Verträge für die Flächen werden beachtet und 

nur bei Bedarf angepasst. 

Beispiel-Fläche  Magerrasen westlich des Übenhofs 

Flächenbeschrei-

bung  

Der Magerrasen im westlichen Übental ist in Teilen sehr wertvoll, mit lückiger 

blütenreicher Vegetation und Vorkommen von Zielarten (Omocestus rufipes). In 

anderen Teilen überwiegen Gräser. Es existieren keine Weidereste. Die obenste-

hende Maßnahmenbeschreibung ist anzuwenden. Der Magerrasen ist in den Be-

reich der Maßnahmenfläche auszuweiten. 

 
1 Bei Annahme Entwicklung eines Magerrasen aus einer Magerwiese können 6 ÖP/m² erreicht werden 
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Maßnahmenblatt T3 Aufwertung und Pflege von Magerrasen 

 

Abbildung 15: Magerrasen im westlichen 
Übental 

 

Abbildung 16: Magerrasen T3 westlich des Üben-
hofs 

 

Gemarkung Kollnau 

Flurstücksnummer 363 

Flächengröße 4.170 m² 

Eigentumsverhält-

nisse 

Privat 

Aktuelle Funktion im 

landesweiten Bio-

topverbund gemäß 

Bestandskarte  

 χKernfläche  

 δTrittstein  

 χMaßnahmenfläche (weder Kernfläche, noch Trittstein) 

Schutzstatus  δFFH-Gebiet  

 δVogelschutzgebiet  

 δWasserschutzgebiet  

 δWaldschutzgebiet  

 δNaturdenkmal  
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Maßnahmenblatt T3 Aufwertung und Pflege von Magerrasen 

 δNaturschutzgebiet  

 χLandschaftsschutzgebiet  

 χ gesetzlich geschütztes Biotop (§ 30 

BNatSchG)  

 δWaldbiotop (§ 30a LWaldG) 

 

1.5 Ausmagerung von südexponierten Wegböschungen 

Maßnahmenblatt T4 Ausmagerung von Wegböschungen  

Vorhaben: Biotopverbundplanung  Darstellung im Maßnahmenplan AST Trocken: T4 

Weitere Wegböschungen entlang von Verbundachsen des 

«trockenen» Anspruchstyps sind zu ermitteln  

Flächenbeschreibung Entlang von wenig befahrenen Straßen in den Seitentälern der Elz sowie im 

Buchholzer Weinberg, in Teilen nur für die landwirtschaftliche Nutzung freige-

geben, befinden sich zahlreiche Böschungen. Diese sind unterschiedlich ausge-

prägt, in Teilbereichen bereits mager. Auf vielen Böschung sind zumindest ein-

zelne Magerzeiger vorhanden. Oft sind die besonnten, trockenen Biotope durch 

aufkommende Gehölze oder Mulchmahd beeinträchtigt. Viele der Böschungen 

sind so steil, dass sie landwirtschaftlich nicht von Bedeutung sind. Eine Umset-

zung von Maßnahmen ist deshalb voraussichtlich mit geringen Zielkonflikten 

verbunden. 

In sehr steilen Bereichen können auch Trockenmauern als Hangsicherung ange-

legt werden. 

 

Abbildung 17: Straßenböschungen in Siensbach 

 

Abbildung 18: Straßenböschung im un-
teren Wegelbachtal. 

Bedeutung Insbesondere südexponierte Böschungen bieten die Möglichkeit wärmelie-

bende Falterarten wie das Thymian-Widderchen und den Kommadickkopffalter, 

durch die Entwicklung von Magerrasen oder Saumvegetation trockenwarmer 

Standorte zu fördern. 

Zielsetzung Ausmagerung von Böschungen um diese als Trittstein des trockenen Standort-

typs für Pflanzen und Insekten zu entwickeln 
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Maßnahmenblatt T4 Ausmagerung von Wegböschungen  

Lage im FPBV Punktuell entlang von Straßen und Wegen im gesamten Gemeindegebiet, ins-

besondere entlang der trockenen Verbundachsen. Schwerpunkt in den Seiten-

tälern und im Buchholzer Weinberg 

Zielarten Kleines Fünffleck-Widderchen, Thymian-Widderchen, Ampfer-Grünwidderchen, 

Komma-Dickkopffalter, Brauner Feuerfalter, Großer Perlmutterfalter, Grüner 

Zipfelfalter 

Maßnahmen (Nummerierung siehe Arbeitshilfe Maßnahmenempfehlung Offenland): 

 

Förderung und Entwicklung von artenreichem Extensivgrünland (1.2.1) 

Böschungen bieten ideale Voraussetzungen trockene magere Biotope entlang von Wegen zu entwickeln 

und so linienförmige Verbindungen zwischen Kernflächen zu schaffen. Für die Entwicklung einer mage-

ren Böschung sollte diese zunächst ausgemagert werden. Hierfür wird die Böschung in den ersten Jahren 

häufig gemäht und das Mahdgut abtransportiert. Bei sehr hoher Nährstoffversorgung kann auch der 

Oberboden abgetragen werden. Langfristig ist die Fläche je nach Wüchsigkeit ein bis zweimal im Jahr zu 

mähen, das Mahdgut muss weiterhin abtransportiert werden. Variierende Teilabschnitte von ca. 10% 

der Böschungen sollten von der Mahd ausgenommen werden. Der erste Schnitt sollte zwischen dem 

15.06. und 01.07. erfolgen. 

Neuanlage oder Entwicklung, einschließlich Freistellung von Trockenmauern in Bereichen hohen Poten-

zials zur Förderung v. a. spezialisierter Landesarten des Zielartenkonzeptes oder sonstiger gefährdeter 

Arten besonderer regionaler oder naturräumlicher Bedeutung (5.6.2) 

In sehr steilen Bereichen können als Hangsicherung und zusätzliche ökologische Aufwertung Trocken-

mauern entlang der Straßenböschungen errichtet werden. Für die Herstellung einer Trockenmauer wer-

den naturraumtypische Natursteine verwendet. Um offene Fugen zu erhalten, ist auf die Verwendung 

von Mörtel oder Beton zu verzichten und lediglich Erde oder Lehm zu verwendet. Für eine ausreichende 

Stabilität ist ein Fundament und eine Hintermauerung notwendig. 

Zielkonflikte Landwirtschaftliche Nutzung, Stoffeinträge aus der Landwirtschaft und von den 

Straßen  

Priorität mittel 

Fördermöglichkeiten:  χÖkokonto (nach BauGB/NatSchG)2  

 δLandschaftspflegerichtlinie (LPR) 

 δFAKT II 

 δÖkoregelungen (ÖR) 

 δFörderung Baumschnitt Streuobst 

RδP BW: Förderrichtlinie Wasser-

wirtschaft 2015 (FrWw2015): Förde-

rung Wasserbau und Gewässeröko-

logie 

Übergeordnete Pla-

nungen 

- 

Beispiel-Fläche  Böschung am Scheibenbühl im Buchholzer Weinberg 

Flächenbeschreibung  Sehr wüchsige nährstoffreiche Wegböschung im Buchholzer Weinberg, die 

 
2 Annahme: Entwicklung einer Saumvegetation trockenwarmer Standorte aus einer Mesophytischer Saumvegetation: 9 ÖP/m² 
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Maßnahmenblatt T4 Ausmagerung von Wegböschungen  

südostexponiert ist. Die Ausmagerung und Freilegung von Rohboden fördern die 

Vielfalt von blütenreichen Pflanzenarten und den Lichteinfall am Boden und da-

mit das Vorkommen lichtbedürftiger Zielarten.  

 

Abbildung 19: wüchsige Böschung 

 

 

Abbildung 20: Lage der Böschung T4 im Buchholzer 
Weinberg. 

 

Abbildung 21: Übersichtslageplan 

Gemarkung Buchholz 

Flurstücksnummer 856-858 

Flächengröße 354 m² 

Eigentumsverhält-

nisse 

privat 

Aktuelle Funktion im 

landesweiten Bio-

topverbund gemäß 

Bestandskarte  

 δKernfläche  

 χTrittstein  

 δMaßnahmenfläche (weder Kernfläche, noch Trittstein) 
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Maßnahmenblatt T4 Ausmagerung von Wegböschungen  

Schutzstatus  δFFH-Gebiet  

 δVogelschutzgebiet  

 δWasserschutzgebiet  

 δNaturschutzgebiet  

 δLandschaftsschutzgebiet  

 δWaldschutzgebiet  

 δNaturdenkmal  

 δgesetzlich geschütztes Biotop (§ 30 

BNatSchG)  

 δWaldbiotop (§ 30a LWaldG) 

 

1.6 Aufwertung und Vernetzung trockener Eichenwälder in südexponierter Hanglage 

Maßnahmenblatt T5 Aufwertung und Vernetzung trockener Eichenwälder in südex-

ponierter Hanglage  

Vorhaben: Biotopverbundplanung  Darstellung im Maßnahmenplan AST Trocken: T5 

Darstellung im Plan:  

T5.1: Erhaltung/ Verbesserung der bestehenden Eichenwälder 

T5.2: Neuanlage von Eichenwäldern 

T5.3: Freilegung von Felsbereichen 

T5.4: Verbesserung des Waldrands  

Nummerierung gemäß Breunig (2018) [14.00], [15.00], [16.00] 

Flächenbeschreibung Trockene Eichenwälder befinden sich auf Gemarkung Waldkirch am nördlichen 

Ortsrand auf südexponierten Hängen. Die Kernflächen grenzen an den Sied-

lungsbereich der Ortsteile Kollnau, Waldkirch, Batzenhäusle und die Weinberge 

Buchholz. Während Eichen die Bestände dominieren, kommen in der Regel auch 

weitere Laubbaumarten, beispielsweise Rotbuche, Bergahorn und Hainbuche 

vor. Teilweise sind die Bestände durch Verjüngung oder Altbäume der nicht hei-

mischen Douglasie beeinträchtigt. Besonnte Felsenbereiche und Steinbrüche 

kommen verstreut vor und stellen zusätzliche wertvolle Biotope dar.  
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Maßnahmenblatt T5 Aufwertung und Vernetzung trockener Eichenwälder in südex-

ponierter Hanglage  

 

Abbildung 22:  Eichenwald nördlich des 
Ortsteils Batzenhäusle 

 

Abbildung 23: Besonnter Steinbruch 

Bedeutung Die südexponierte Hanglage mit mehreren lichten Eichenwäldern ist in der Ge-

meinde Waldkirch einzigartig. Die Maßnahme ist bedeutungsvoll, da weitere Ei-

chenwälder in Waldkirch zumeist isoliert liegen und ein Verbund mehrerer Bio-

tope allein auf den genannten Flächen realisierbar ist. Eichenwälder zeichnen 

sich durch eine hohe Artendiversität aus. Mehrere Zielarten der Nachtfalter 

kommen in lichten Wäldern vor und werden durch Eichenwälder gefördert. Eine 

Vernetzung der Bestände ist insbesondere entlang der Waldränder sinnvoll, da 

dort die geringsten Nutzungskonflikte mit der Forstwirtschaft zu erwarten sind. 

Die Eichenbestände sollten randlich oder in den Beständen durch kleinflächige 

Öffnung und Femelhiebe geöffnet werden, um ein Lichtklima zu schaffen in dem 

sich die Eiche verjüngen kann. Als Nahrungsgrundlage für die wertgebenden Ei-

chennachtfalter ist Eichenlaub bis 2m Höhe wichtig 

Zielsetzung Erhaltung und Aufwertung trockener Eichenwälder sowie deren Vernetzung 

über die Ausbildung lichter Waldränder und Waldlichtungen. 

Lage im FPBV Die erfassten Eichenwälder kommen auf südexponierten Hängen vor, welche an 

den nördlichen Siedlungsrand der Stadt Waldkirch, insbesondere an die Stadt-

teile Kollnau und Batzenhäusle grenzen. 

Zielarten Eichenglucke, Drahtschmieleneule, Graue Eicheneule, Heidekraut Bodeneule, 

Kleines Eichenkarmin, Scheckiger Rindenspanner, Schwarzgesäumter Besen-

ginsterspanner 

Maßnahmen (Nummerierung siehe Arbeitshilfe Maßnahmenempfehlung Offenland): 

Maßnahmenkürzel T5.1 / Verbesserung der bestehenden Eichenwälder 

Verbesserung der Biotopqualität bei sekundären Eichenwäldern (1.4.1) 

In Abbildung 24 sind Kernflächen des Biotoptyps Eichenwälder orange dargestellt. Um ihre Biotopqualität 

aufzuwerten sind Schattbaumarten wie Tanne und Buche und gebietsfremde Arten wie Douglasie zu-

rückzudrängen. Durch die großzügige Entnahme unerwünschter Arten, wird der Bestand stark 
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Maßnahmenblatt T5 Aufwertung und Vernetzung trockener Eichenwälder in südex-

ponierter Hanglage  

aufgelichtet, wodurch Eichen freigestellt werden und ihre Verjüngung an Konkurrenzkraft gewinnt. Um 

lichte Eichenwälder langfristig zu erhalten, muss insbesondere die Verjüngung von Eichen und weiteren 

Lichtbaumarten gefördert und die Verjüngung von Schattenbaumarten zurückgedrängt werden. Für eine 

Verbesserung der Biotopqualität sollten des Weiteren seltene Nebenbaumarten wie Elsbeere oder 

Speierling gezielt freigestellt werden. Außerdem sind Sonderstrukturen wie Abbruchkanten mit Rohbo-

den, Habitatbäume und Totholz zu erhalten. Eine weitere Option ist die Pflanzung von Eichen-, und Sor-

bus-Arten.  

Maßnahmenkürzel T5.2 / Neuanlage von Eichenwäldern 

Neuanlage und Entwicklung sowie flächige Erweiterung von Eichen-Sekundärwälder (1.4.2) 

Um eine Vernetzung der Eichenwälder zu sichern und ein ausreichendes Habitatangebot für die ausge-

wählten Zielarten bereitzustellen, ist eine flächige Erweiterung der Eichen-Sekundärwäldern sinnvoll.  

Hierfür können große Baumgruppen aus angrenzenden Beständen entnommen werden, so dass eine 

starke Auflichtung erfolgt und Eichenverjüngung möglich ist. Zusätzlich können aufgelichtete Bestände 

mit Eichen aus gebietseigener Herkunft bepflanzt werden. Sind in angrenzenden Beständen bereits Ei-

chen vorhanden, sollten diese freigestellt und gefördert werden. In Abbildung 24 ist in rosa der Maßnah-

menbereich für die Neuanlage von Eichen-Sekundärwäldern ausgewiesen. Südexponierte Hanglagen in 

räumlicher Nähe zu bestehenden Eichenwäldern wurden markiert. Es ist zu empfehlen trockene Eichen-

wälder auf Flächen zu fördern, deren Bestände bereits einen geringen Anteil an Eichen enthalten. Diese 

können gezielt freigestellt werden und durch eine starke Auflichtung des Bestandes ihre Verjüngung ge-

fördert werden. Zusätzlich muss die Verjüngung von Schattenbaumarten zurückgedrängt werden. 

Erhöhung der Naturnähe durch Entnahme gebiets- oder standortfremder Gehölzarten (1.3.5) 

Sowohl in trockenen Eichenwäldern, als auch in Waldrändern sind gebietsfremde Gehölzarten zu ent-

nehmen. In Waldbeständen muss die Verjüngung der nordamerikanischen Douglasie bekämpft und Alt-

bäume gegebenenfalls geerntet werden. In Waldrändern ist außerdem die aus Nordamerika stammende 

Robinie zurückzudrängen.  

Maßnahmenkürzel T5.3 / Freilegung von Felsbereichen 

Beseitigung beschattender Gehölze der Felsbereiche (1.1.1) 

Die vorhandenen Steinbrüche und Felsbereiche auf den südexponierten Hanglagen sollten in einem Tur-

nus von 10-15 Jahren auf beschattende Gehölze geprüft werden. Insbesondere nicht standortheimische 

Gehölze, aber auch heimische Schattenbaumarten sollten entnommen werden, um stark besonnte tro-

ckene Lebensräume zu fördern. 

Maßnahmenkürzel T5.4 / Verbesserung am Waldrand 

Strukturverbesserung von Waldrändern mit Auslichtung und Grenzlinienverlängerung (5.1.1) 

Um die vorhandenen trockenen Eichenwälder zu vernetzen, sollen lichte Waldränder mit einem hohen 

Anteil an Eichen und weiteren Lichtbaumarten gefördert werden. Waldränder, die bereits als idealtypisch 

erfasst wurden sind in Abbildung 24 rot dargestellt, solche mit einem hohen Aufwertungspotential lila. 

Insgesamt ist die Förderung lichter Waldränder mit erhöhtem Eichenanteil an der gesamten nördlichen 

Siedlungsgrenzen der Ortsteile Kollnau, Waldkirch, Batzenhäusle und den Weinbergen bei Buchholz zu 

empfehlen.  
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Maßnahmenblatt T5 Aufwertung und Vernetzung trockener Eichenwälder in südex-

ponierter Hanglage  

Wo bereits einzelne Eichen im Waldrand zu finden sind, sollte dieser stark aufgelichtet werden, um die 

Verjüngung von Lichtbaumarten zu fördern. Bei einer Auflichtung bietet es sich an, Schattenbaumarten 

zu entnehmen und Lichtbaumarten gezielt freizustellen. Um Eichenverjüngung zu sichern, ist das Zurück-

drängen der Verjüngung von Schattenbaumarten zu empfehlen.  

Neben einer starken Auflichtung des Waldrandes bis 200m in die Bestände hinein können außerdem 

Buchten angelegt werden, indem gruppenweise Schattenbaumarten entnommen werden. Die Grenzlinie 

des Waldes wird infolgedessen verlängert, was eine höhere Strukturvielfalt und zusätzliche Mikrohabi-

tate schafft.  

 

Abbildung 24:  Satellitenbild von Waldkirch, orange dargestellt Kernflächen trockener Standorte, ins-
besondere Eichenwälder, rot: idealtypische Waldränder, lila Maßnahmenflächen für Waldränder, rosa 

gestreift: Maßnahmenbereich zur Neuanlage sekundärer Eichenwälder. 

Zielkonflikte Forstwirtschaftliche Interessen 

Priorität Mittel  

Fördermöglichkeiten  χÖkokonto (nach BauGB/NatSchG)  

Fχörderprogramm Nachhaltige Wald-

wirtschaft (NWW) 

 δLandschaftspflegerichtlinie (LPR) 

 δFAKT II 

 δÖkoregelungen (ÖR) 

 δFörderung Baumschnitt Streuobst 

RδP BW: Förderrichtlinie Wasser-

wirtschaft 2015 (FrWw2015): Förde-

rung Wasserbau und Gewässeröko-

logie 

Übergeordnete Pla-

nungen 

- 

Beispiel-Fläche  Eichenwald am Rappeneck NO Buchholz 
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Maßnahmenblatt T5 Aufwertung und Vernetzung trockener Eichenwälder in südex-

ponierter Hanglage  

Flächenbeschreibung  Die Fläche befindet sich nördlich von Batzenhäusle im südexponierten Hang-

wald. Der östliche Bereich wird von der nicht standortheimischen Douglasien 

dominiert, im Westen herrscht die Eiche vor. Ziel ist es, einen standortgerechten 

Eichen-Mischwald zu etablieren mit Lichtungen, die stark besonnt werden. 

 

Abbildung 25: Eichenwald mit hohem Douglasien-
vorkommen 

 

Abbildung 26: Lage der Fläche 

Gemarkung Buchholz 

Flurstücksnummer 1053 

Flächengröße 3.892 m² 

Eigentumsverhält-

nisse 

privat 

Aktuelle Funktion im 

landesweiten Bio-

topverbund gemäß 

Bestandskarte  

 χKernfläche  

 δTrittstein  

 δMaßnahmenfläche (weder Kernfläche, noch Trittstein) 

Schutzstatus  δFFH-Gebiet  

 δVogelschutzgebiet  

 δWasserschutzgebiet  

 δNaturschutzgebiet  

 δLandschaftsschutzgebiet  

 δWaldschutzgebiet  

 δNaturdenkmal  

ἦ gesetzlich geschütztes Biotop (§ 30 

BNatSchG)  

Ἠ Waldbiotop (§ 30a LWaldG) 
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1.7 Aufwertung und Vernetzung trockener Waldränder  

Maßnahmenblatt T6 Aufwertung und Vernetzung trockener Waldränder 

Vorhaben: Biotopverbundplanung  Darstellung im Maßnahmenplan AST Trocken: T6 

Darstellung im Plan:  

1. Südexponierte Abschnitte zur Stärkung des Verbunds in Rot dargestellt (vorrangig umzusetzen) 

2. Nicht südexponiert Abschnitte zur Stärkung des Biotopverbunds in Orange dargestellt (mittlere Pri-

orität) 

3. Sonstige südexponierte Abschnitte geringe Priorität in Gelb dargestellt  

Flächenbeschreibung In der Gemeinde Waldkirch stellen trockene Waldränder einen weit verbreite-

ten Lebensraum dar. Übergänge von Offenland zu Wäldern sind durch Bewirt-

schaftung der Schwarzwaldtäler allgegenwärtig und charakteristisch für den Bi-

otopverbund. Des Weiteren wurde in den letzten Jahrzehnten die Offenland-

bewirtschaftung immer weiter aufgegeben, sodass viele Wiesenflächen von 

Sukzession betroffen sind. Ein Management der Waldrandbereiche kann diese 

Sukzession eindämmen. Insbesondere im Kohlenbachtal sowie im Dettenbach-

tal finden sich strukturreiche, lichte Waldränder mit einem hohen Anteil an 

Lichtbaumarten, allen voran der Traubeneiche. Ein Großteil der Waldränder ist 

dennoch von Schattenbaumarten dominiert.  

Abbildung 27: Waldränder im Suggental: Verbundachsen (in Gelb) zwischen trockenen Kernflächen. 
Waldränder (in Orange südexponierte prioritäre Abschnitte, in Gelb prioritäre Abschnitte nicht südex-

poniert). Die Waldränder umfassen eine Breite von ca. 30-50 m in den Wald hinein. 

Bedeutung Als Randstruktur sind Waldränder entsprechend stark besonnt, was sie zu ei-

nem einzigartigen Waldstandort macht. Durch die unterschiedlichen 
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Maßnahmenblatt T6 Aufwertung und Vernetzung trockener Waldränder 

Höhenstrukturen, Lichteinflüsse und Temperaturen entsteht eine Vielzahl an 

unterschiedlichen Habitaten.  

Durch die Auflichtung dichter, strukturarmer Waldränder und die Förderung 

von Lichtbaumarten können zusätzliche ökologisch hochwertige Waldränder 

entwickelt werden und bereits bestehende verbunden werden. Waldränder 

sind Übergangsstrukturen zwischen Offenland- und Waldbiotopen. Durch eine 

Aufwertung können zahlreiche Zielarten, welche sowohl lichte Waldstandorte 

als auch extensive Offenlandbiotope besiedeln gefördert werden. 

Zielsetzung Vernetzung strukturreicher, lichter Waldränder in Angrenzung an extensives 

Grünland. 

Lage im FPBV Kohlenbachtal und Dettenbachtal sowie andere Seitentäler, Waldränder wer-

den bis 30-50m tief in den Bestand hinein betrachtet. 

Zielarten Wachtelweizen-Scheckenfalter, Grüner Zipfelfalter, Gelbbindiger Mohrenfal-

ter, Rundaugen Mohrenfalter, Schlingnatter, Fledermäuse, Drahtschmiele-

neule, Eichenglucke, Graue Eicheneule, Kleines Eichenkarmin, Schwarzgesäum-

ter Besenginsterspanner 

Maßnahmen (Nummerierung siehe Arbeitshilfe Maßnahmenempfehlung Offenland): 

 

511 Strukturverbesserung von Waldrändern mit Auslichtung und Grenzlinienverlängerung 

In Abbildung 27 sind prioritär zu bearbeitende Waldränder orange dargestellt. Die Waldränder umfassen 

eine Betrachtungstiefe von mindestens 30-50 m in den Waldbestand hinein. Diese benötigen dauerhafte 

Erhaltungsmaßnahmen, insbesondere sollten sie immer wieder aufgelichtet werden. Wo bereits Eichen 

im Waldrand stehen, sollten diese freigestellt werden, um ihre Samenproduktion zu fördern. Des Wei-

teren ist eine starke Auflichtung des Waldrandes durch Entfernung der Schattbaumarten mit einer Ein-

griffstiefe von mindestens 30-50 m sinnvoll, um die Verjüngung von Lichtbaumarten zu fördern. Um die 

Verjüngung von Eichen und weiteren Lichtbaumarten zu sichern, ist zudem die Verjüngung von Schat-

tenbaumarten zurückzudrängen.  

Neben einer starken Auflichtung des Waldrandes können außerdem Buchten angelegt werden, indem 

gruppenweise Schattenbaumarten entnommen werden. Die Grenzlinie des Waldes wird infolgedessen 

verlängert, wodurch eine höhere Strukturvielfalt und zusätzliche Mikrohabitate geschaffen werden.  In 

solchen Buchen wiederum können sich Lichtbaumarten verjüngen und sollten gefördert werden. 

1.1.6 Freilegung offener, voll besonnter Roh- und Skelettbodenstandorte  

Generell sind Sonderstrukturen am Waldrand wie offene Rohbodenstandorte, Abbruchkanten und fel-

sige Bereiche zu erhalten und von Gehölzen freizustellen. 
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Maßnahmenblatt T6 Aufwertung und Vernetzung trockener Waldränder 

Abbildung 28:  Strukturreicher Waldrand mit Eichen im Kohlenbachtal 

Zielkonflikte Nutzungskonflikte mit der Forstwirtschaft, da der Anteil an Nadelholzarten re-

duziert werden soll. 

Priorität Hoch  

Fördermöglichkeiten Ἠ Ökokonto (nach BauGB/NatSchG)  

 δLandschaftspflegerichtlinie (LPR) 

 δFAKT II 

Fχörderprogramm Nachhaltige Waldwirt-

schaft (NWW) 

 δÖkoregelungen (ÖR) 

 δFörderung Baumschnitt Streu-

obst 

RδP BW: Förderrichtlinie Was-

serwirtschaft 2015 (FrWw2015): 

Förderung Wasserbau und Ge-

wässerökologie 

Übergeordnete Pla-

nungen 

- 

Beispiel-Fläche  Hochwertiger Waldrand im westlichen Dettenbachtal 

Flächenbeschreibung  Teils stufiger südexponierter Waldrand mit Ginster im Unterwuchs. In der ers-

ten Reihe Lichtbaumarten Eiche, Esskastanie, Birke, dahinter dominieren Tanne 

und Buche. Ziel ist es die Lichtbaumarten in den hinteren Reihen freizustellen 

und breite Buchten mit mehr Lichteinfall und einhergehender Grenzlinienver-

längerung herzustellen. 
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Maßnahmenblatt T6 Aufwertung und Vernetzung trockener Waldränder 

 

Abbildung 29: südexponierter stufiger Waldrand 

 

Abbildung 30: in orange: zu optimierender 
südexponierter Waldrand  

Gemarkung Waldkirch 

Flurstücksnummer 2030/3 

Länge Waldrand 400 m² 

Eigentumsverhält-

nisse: 

kommunal 

Aktuelle Funktion im 

landesweiten Bio-

topverbund gemäß 

Bestandskarte  

 δKernfläche  

 χTrittstein  

 δMaßnahmenfläche (weder Kernfläche, noch Trittstein) 

Schutzstatus  δFFH-Gebiet  

 δVogelschutzgebiet  

 δWasserschutzgebiet  

 δNaturschutzgebiet  

 δLandschaftsschutzgebiet  

 δWaldschutzgebiet  

 δNaturdenkmal  

 δgesetzlich geschütztes Biotop (§ 30 

BNatSchG)  

 δWaldbiotop (§ 30a LWaldG) 
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1.8 Freilegung von trockenen Rohboden- und Felsstandorten am Waldrand 

Maßnahmenblatt T7 Freilegung von trockenen Rohboden- und Felsstandorten am Wald-

rand 

Vorhaben: Biotopverbundplanung  Darstellung im Maßnahmenplan AST Trocken: T7 

Darstellung im Plan:  

1. Sonderstrukturen südexponiert und innerhalb von Verbundachsen: vorrangig umzusetzen und im 

Plan in dunkelgrün dargestellt 

2. Sonstige Sonderstrukturen: geringe Priorität in hellblau dargestellt 

Flächenbeschreibung In der Gemeinde Waldkirch stellen Waldränder einen weit verbreiteten Lebens-

raum dar. Die Wald- Offenland-Übergangsbereiche stellen einen recht störungs-

armen Standort dar, da sie weder für die Forstwirtschaft noch für die Landwirt-

schaft besonders rentabel sind. An den Waldrandbereichen finden sich zum Teil 

sehr steile Böschungen mit Abbruchkanten und Rohbodenstandorten. 

 

Abbildung 31: in Rot: Waldrandbereiche mit Sonderstrukturen (vor allem offener Fels oder Rohbo-
den) 
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Maßnahmenblatt T7 Freilegung von trockenen Rohboden- und Felsstandorten am Wald-

rand 

Bedeutung Als Randstruktur sind Waldränder entsprechend stark besonnt, was sie zu einem 

einzigartigen Waldstandort macht. Durch die Freistellung von Sonderstandorten 

wie Felsen, Böschungen, Rohbodenstandorte können zusätzliche ökologisch 

hochwertige Biotope entwickelt werden und als Trittsteine bestehender Kern-

flächen des trockenen Anspruchstyp dienen. Die offenen Rohbodenbereiche 

dienen insbesondere Wildbienen, die im Boden nisten und Reptilien zur Beson-

nung und Eiablage. 

Zielsetzung Freilegung und Neuschaffung von Sonderstrukturen als Trittsteine für An-

spruchstyp trocken 

Lage im FPBV Seitentäler Waldkirchs 

Zielarten Wachtelweizen-Scheckenfalter, Grüner Zipfelfalter, Gelbbindiger Mohrenfalter, 

Rundaugen Mohrenfalter, Schlingnatter, Schwarzgesäumter Besenginsterspan-

ner 

Maßnahmen (Nummerierung siehe Arbeitshilfe Maßnahmenempfehlung Offenland): 

1.1.6 Freilegung offener, voll besonnter Roh- und Skelettbodenstandorte  

Generell sind Sonderstrukturen am Waldrand wie offene Rohbodenstandorte, Abbruchkanten und fel-

sige Bereiche zu erhalten und von Gehölzen freizustellen. Bei Bedarf ist die Vegetation in Teilbereichen 

(maximal 80%) abzutragen, sodass wieder offener Rohboden oder Fels entsteht. Zum Schutz der im Bo-

den lebenden Tierarten müssen stets Bereiche erhalten werden, in die nicht eingegriffen wird.   

Angrenzend an bereits vorhandene Rohbodenstandorte soll im Bereich von weiteren steilen Böschungen 

die Vegetation und der Oberboden abgegraben werden, sodass sehr magere sonnenexponierte Stand-

orte entstehen.  

 

Abbildung 32:  Rohbodenstandort mit Ginster im Kohlenbachtal 

Zielkonflikte - 

Priorität Mittel  

Fördermöglichkeiten  χÖkokonto (nach BauGB/NatSchG)   δÖkoregelungen (ÖR) 
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Maßnahmenblatt T7 Freilegung von trockenen Rohboden- und Felsstandorten am Wald-

rand 

 δLandschaftspflegerichtlinie (LPR) 

 δFAKT II 

 χ Förderprogramm nachhaltige Wald-

wirtschaft (NWW) 

 δFörderung Baumschnitt Streuobst 

RδP BW: Förderrichtlinie Wasser-

wirtschaft 2015 (FrWw2015): Förde-

rung Wasserbau und Gewässeröko-

logie 

Übergeordnete Pla-

nungen 

 

Beispiel-Fläche  Waldrand mit offenem Rohboden nördlich von Kollnau 

Flächenbeschreibung  Es handelt sich um einen Waldrandbereich angrenzend an den Siedlungsbe-

reich. Im Bestand herrscht ein dichter Laubmischwald vor, der von Schatten-

baumarten dominiert ist. Am Waldrand sind teils auch Lichtbaumarten (vorwie-

gend in der Verjüngung) vorhanden. Die Böschung mit Rohboden muss erhalten 

bleiben und zu beiden Seiten durch Abgrabung der Vegetation erweitert wer-

den. 

 

Abbildung 33: Bereich mit Rohboden nördlich Koll-
nau 

 

Abbildung 34: offener Rohboden 

Gemarkung Kollnau 

Flurstücksnummer 238 

Länge Waldrand 50 m 

Eigentumsverhält-

nisse 

kommunal 

Aktuelle Funktion im 

landesweiten Bio-

topverbund gemäß 

Bestandskarte  

 χKernfläche  

 δTrittstein  

 δMaßnahmenfläche (weder Kernfläche, noch Trittstein) 

Schutzstatus  δFFH-Gebiet   δWaldschutzgebiet  
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Maßnahmenblatt T7 Freilegung von trockenen Rohboden- und Felsstandorten am Wald-

rand 

 δVogelschutzgebiet  

 δWasserschutzgebiet  

 δNaturschutzgebiet  

 δLandschaftsschutzgebiet  

 δNaturdenkmal  

 δgesetzlich geschütztes Biotop (§ 30 

BNatSchG)  

 δWaldbiotop (§ 30a LWaldG) 

 

1.9 Aufwertung trockener Felsstandorte im Wald  

Maßnahmenblatt T8 Aufwertung trockener Felsstandorte im Wald  

Vorhaben: Biotopverbundplanung  Darstellung im Maßnahmenplan AST Trocken: T8 

Darstellung im Plan:  

T8.1: Förderung besonnter Felsen  

T8.2: Förderung halbschattiger Felsen für Amerikanisches Krausblattmoos 

T8.3: Förderung halbschattiger bis schattiger Felsen für Krummblatt-Kissenmoos  

Flächenbeschreibung An den Nordhängen im Süden von Waldkirch finden sich zahlreiche Felsstand-

orte, Geröll- und Schutthalden. Während manche Felsbereiche völlig beschat-

tet sind, gibt es auch größere und höhere Felsen, die sich an halbschattigen 

oder besonnten Standorten finden.  

 

Abbildung 35: beschatteter Felsbereich 
Abbildung 36: Geröllhalde in Bergwald 
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Maßnahmenblatt T8 Aufwertung trockener Felsstandorte im Wald  

 

Abbildung 37: Besonnter Felsbereich 

 

Bedeutung Felsbereiche stellen Sonderstrukturen im Wald dar. Auf den trockenen Berei-

chen kann sich eine sehr karge Vegetation entwickeln, auf welche manche 

Reptilienarten und Heuschreckenarten angewiesen sind.  Des Weiteren wur-

den zwei seltene Moosarten nachgewiesen, welche auf Fels- und Blockhalden 

angewiesen sind.  

Zielsetzung Auflichtung von Felsstandorte zur Etablierung von besonnten Standorten für 

lichtbedürftige Zielarten 

Lage im FPBV Im Süden an den bewaldeten Nordhängen des Schwarzwaldes  

Zielarten Krummblatt-Kissenmoos 

Amerikanisches Krausblattmoos  

Italienische Schönschrecke 

Schlingnatter  

Maßnahmen (Nummerierung siehe Arbeitshilfe Maßnahmenempfehlung Offenland) 

Beseitigung beschattender Gehölze (1.1.1) 

Maßnahmenflächen T 8.1: Förderung besonnter Felsen  

In Bereichen, in denen keine besonderen Moose nachgewiesen wurden und wo sich ein großer Anteil 

von Schattenbaumarten (ins. Nadelbaumarten) befinden, werden die Felsen freigestellt. Insbesondere 

Schattenbaumarten, die einer Besonnung im Weg stehen werden entnommen. In einem Turnus von ca. 

15 Jahren werden die Felsen kontrolliert und erneut freigestellt.  

Maßnahmenflächen T 8.2: Förderung halbschattiger Felsen für Amerikanisches Krausblattmoos  

Die Gaisfelsen (siehe Abbildung 38) werden an den Ansprüchen des Amerikanischen Krausblattmooses 

orientiert. Sie werden von Nadelhölzern freigestellt, ein lichter bis lückiger Buchen- und Eichenwald 

sollte zur Überschirmung des Felsstandorte erhalten werden.  

Maßnahmenflächen T 8.3: Förderung halbschattiger bis schattiger Felsen für Krummblatt-Kissenmoos  














































































































































